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ihm günstige Bedingungen für die Er
füllung seiner Funktion garantieren. 
Die Gewährung diplomatischer Immu
nitäten schließt die Verpflichtung dieser 
Personen ein, die Gesetze des Emp
fangsstaates strikt zu achten. 
Entsprechend § 56 GVG und der VO 
über den Status der diplomatischen 
Missionen und der ihnen gleichgestell
ten Vertretungen ausländischer Staaten 
in der Deutschen Demokratischen Repu
blik vom 2. 5.1963 (GBl. II 1963 Nr. 41 
S. 269) werden den Missionen, den Mis
sionschefs und den Mitgliedern des 
diplomatischen Personals die diplomati
schen Privilegien und Immunitäten ge
währt. Hierzu gehören u. a. die Immu
nität gegenüber der Gerichtsbarkeit 
(§ 56 Abs. 1 GVG), die Unverletzlich
keit der Person, der Räumlichkeiten 
der Vertretung, des Wohnraums, des 
Eigentums und der Post (§ 3 Buchst, a 
bis g der gen. VO). Zu den bestehenden 
Unterschieden bei der Gewährung von 
Privilegien und Immunitäten zwischen 
den Mitgliedern des diplomatischen 
Personals, des Verwaltungs- und tech
nischen Personals und des Dienstper
sonals sowie der privaten Hausange
stellten vgl. §§ 29 ff. und 37 ff. der Wie
ner Konvention über diplomatische 
Beziehungen sowie § 3 der o. g. VO vom
2. 5. 1963.
Zur Problematik der Privilegien und 
Immunitäten vgl. auch Konvention über 
die Rechtsfähigkeit, Privilegien und 
Immunitäten des Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe vom 14. 12.1959 
(GBl. II 1976 Nr. 6 S. 150), insbes. 
Art. IV; Abkommen über den Rechts
status und die Vorrechte der Internatio
nalen Zweigorganisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit vom 24.11.1967 
(GBl. II 1968 Nr. 7 S. 31); Konvention 
über die Rechtsfähigkeit, die Privile
gien und Immunitäten des Stabes und 
der anderen Führungsorgane der Ver
einten Streitkräfte der Teilnehmerstaa
ten des Warschauer Vertrages vom 
24.4.1973 (GBl. II 1973 Nr. 7 S. 61); 
Konvention über die Privilegien und

Immunitäten der Vereinten Nationen 
vom 13.2.1946 (GBl. II 1975 Nr. 8 
S. 165); Konvention über die Privilegien 
und Immunitäten der Spezialorganisa
tionen vom 21.11.1947 (GBl. II 1975 
Nr. 9 S. 181); Konvention über die Pri
vilegien und Immunitäten der Interna
tionalen Atomenergieorganisation vom 
1. 7. 1959 (GBl. II 1975 Nr. 10 S. 213). 
Nach den allgemein anerkannten Re
geln des Völkerrechts genießen auch 
Staatsoberhäupter und andere hohe Re
präsentanten bei Reisen ins Ausland die 
diplomatischen Immunitäten, die sich in 
aller Regel ebenfalls auf die sie beglei
tenden Personen erstrecken (vgl. dazu 
Artikel 1 der Konvention über die Ver
hütung, Verfolgung und Bestrafung von 
Straftaten gegen völkerrechtlich ge
schützte Personen einschließlich Diplo
maten vom 14.12.1973, GBl. II 1977 
Nr. 5 S. 62).
Die in der DDR tätigen Konsuln ge
nießen entsprechend den bilateralen 
Vereinbarungen in Form von Konsular
verträgen oder nach Völkergewohn
heitsrecht auf der Basis der Gegensei
tigkeit Immunität.
Straftaten, die von Personen begangen 
werden, denen die Regierung der DDR 
diplomatische Privilegien und Immuni
täten gewährt hat, verlieren dadurch 
nicht ihren gesellschaftswidrigen bzw. 
-gefährlichen Charakter. Teilnahme 
(Mittäterschaft, Anstiftung, Beihilfe) an 
diesen Straftaten sowie Begünstigung 
durch Bürger der DDR oder durch Aus
länder im Staatsgebiet der DDR ist da
her strafbar. Ebenso ist die Notwehr 
(§ 17) gegen derartige Delikte möglich.

6. Das in Abs. 2 statuierte Personali
tätsprinzip basiert auf dem staatsrecht
lichen Grundsatz, daß die verfassungs
mäßigen Rechte und Pflichten der 
Staatsbürger der DDR nicht an den 
Staatsgrenzen enden. Als Staatsbürger 
der DDR sind sie auch während ihres 
Aufenthalts im Ausland verpflichtet, 
ihre in der Verfassung und den Geset-
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